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stellen, selbige mit einer praktisch verfassten Instruc¬
tion zu versehen, und unter eigener Verantwortung
zu einer beständigen Aufsicht anzuhalten. Zu dieser
Commission sind allhier die beide Regierungsräthe
Gaya und Hägelin, dann der Consistorial-Aath Aenzi
von Seiten des Paßauischen Oonsistorii, von Seiten
des hiesigen hingegen der Steininger auszuwählen,
und nebstdenn ist auch allenthalben der Reotor des
hiesigen teutschen Schulweses Meßmer beyzuziehen.

Am aber das gantze übersehen, und die Aus-
künftenOiroa knotn erheben zu können, so ist nöthig,
daß die in Ö. Ob der Ennß eingeführte Tabellen auch

in Oesterreich unter der Ennß und in anderen Län¬
dern eingeführet und nachgeahmet werden.

Zuforderist aber wird der Bedacht darauf zu
nehmen seyn, damit nicht nur in Oesterreich ob und
unter der Ennß eine gute Schull-Ordnung zu Stand
gebracht, sondern auch diese sodann für alle Erblande
adaptieret werde. Diese Ausarbeitung ist von der
hiesigm Commission vorzunehmen und sodann an die
Staats-Wirtschafts-Deputation abzugeben, wobey
dann infolge Meiner bereits im Jahre 1766 ertheil¬
ten Resolutionen von dem in Schlesien verfassten
Schull-Buch der Piaristen der diensame Gebrauch
gemachet, nicht minder auch auf das angebogene
Schull-Regulament und die zugelegten Vorschläge
nach Befund die Rücksicht wird genommen werden
können. Was die von der Kanzley gemachte Anträge
belange! da begnehmige Ich selbe überhaupt. Ins¬
besondere aber ist auch für das gegenwärtige eine
Antrsuchung von der Aufführung^ den Sitten und
Wissenschaften der bestehenden Schulmeistern vorzu¬
nehmen, auch der in Schullweesen bestellenden Com¬
mission die Besugnuss beyzulegen, die in üble Sitten
und Anfleiß verfallende Schulmeistern abzuschaffen,
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